
Kindes unter Beweis zu stellen, indem er guten Kon
takt zur Schule und ggf. zum Referat Jugendhilfe hält 
und selbst einen positiven Einfluß auf Frank nimmt. 
Beide Parteien sind gemäß § 25 FGB in Verbindung mit 
§§ 19 ff. FGB zur Unterhaltszahlung jeweils für das 
Kind verpflichtet, für das ihnen das Erziehungsrecht 
nicht übertragen wurde, (wird ausgeführt)

Arbeitsrecht

§ 38 GBA; OG-Richtlinie Nr. 21.
Auch Werktätige, deren Arbeitsrechtsverhältnis durch 
Berufung begründet wurde, können gegen den Inhalt 
einer Abschlußbeurteilung Einspruch bei der Konflikt
kommission bzw. bei Gericht erheben.
Soweit die Überprüfung der der Abschlußbeurteilung 
zugrunde liegenden Fakten ergibt, daß zwischen den 
zur Abberufung des Werktätigen führenden Gründen 
und den mit dem Einspruch angefochtenen Aussagen 
der Abschlußbeurteilung hierzu Übereinstimmung be
steht, ist das Verlangen auf Korrektur der Abschluß
beurteilung in diesem Umfange unbegründet.
OG, Urt. vom 11. August 1972 — Ua 2/72.

Der Kläger war vom 15. November 1965 bis zum
17. September 1971 als Werkdirektor des verklagten Be
triebes tätig. Von dieser Funktion wurde er durch den 
Leiter des übergeordneten Organs abberufen. Die da
für bestimmenden Gründe wurden ihm mitgeteilt.
Mit seiner Klage, die durch Verfügung des Direktors 
des Bezirksgerichts gemäß § 28 GVG in die Zuständig
keit des Bezirksgerichts als Gericht erster Instanz ge
zogen wurde, wandte sich der Kläger gegen den Inhalt 
der Abschlußbeurteilung. Er rügte, die Beurteilung ent
halte überwiegend eine negative Kritik an seiner Ar
beit als Werkdirektor und lasse die unter seiner Leitung 
insgesamt positiv zu bewertende Entwicklung des Be
triebes außer Betracht.
Nachdem sich die Beteiligten über eine Neufassung von 
zwei Absätzen der Beurteilung geeinigt hatten, die spä
ter vom Gericht auch bestätigt wurde, hat der Kläger 
beantragt, die von ihm beanstandeten weiteren Absätze 
der Beurteilung aufzuheben und den Verklagten zu 
verpflichten, diese zu ändern.
Der Verklagte hat Klagabweisung beantragt. Er führte 
dazu aus, daß die Abschlußbeurteilung zutreffend die 
typischen Verhaltensweisen des Klägers widerspiegele 
und deshalb keine Veranlassung zu ihrer Änderung 
bestehe.
Im Ergebnis der Beweisaufnahme, die sich insbesondere 
auf schriftliche Materialien über die Entwicklung des 
Betriebes unter der Leitung des Klägers sowie über 
Auseinandersetzungen mit ihm stützte, wies das Be
zirksgericht die Klage als unbegründet zurück. Es legte 
in seiner Entscheidung dar, daß die in der Abschluß
beurteilung enthaltene Kritik an der Leitungstätigkeit 
des Klägers ein wahrheitsgemäßes Bild über dessen 
wesentliche, charakteristische und typische Verhaltens
weisen vermittle, ohne dabei ausschließlich nur nega
tive Faktoren anzuführen.
Gegen dieses Urteil richtet sich der Einspruch (Beru
fung) des Klägers.

Aus den G r ü n d e n :
Die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung er
gab, daß diese die vorliegende Abschlußbeurteilung zu
treffend als ein Dokument staatlicher Leitungstätigkeit 
gewertet hat, das dem in der Richtlinie Nr. 21 des Ple
nums des Obersten Gerichts der DDR zur Anwendung 
des § 38 Gesetzbuch der Arbeit — Verfahren bei Streit
fällen über die Anfertigung und den Inhalt von Ab
schlußbeurteilungen der Werktätigen — vom 28. Sep
tember 1966 (GBl. II S. 707) zum Ausdruck kommenden

Grundanliegen entspricht. Wenn in dieser Richtlinie 
darauf hingewiesen wird, daß eine Abschlußbeurtei
lung für die Stellung des Werktätigen im Arbeitspro
zeß wie für die Leitungstätigkeit im bisherigen Betrieb 
und in anderen Betrieben gleichermaßen Bedeutung 
hat, so folgt hieraus, daß im vorliegenden Fall die für 
die Abberufung des Klägers von seiner Funktion be
stimmenden Gründe auch maßgeblich den Inhalt seiner 
Abschlußbeurteilung zu prägen haben. Ein Vergleich 
der zu seiner Abberufung führenden Entscheidungs
gründe mit dem Inhalt der Abschlußbeurteilung läßt 
auch unschwer erkennen, daß hier übereinstimmende 
Aussagen gegeben sind.
Insoweit tritt das Problem auf, daß die von dem Klä
ger gegen wesentliche Abschnitte der Abschlußbeurtei
lung erhobenen Einwände im Grunde genommen auf 
eine Überprüfung der Berechtigung seiner Abberufung 
hinauslaufen, über die zu befinden die Gerichte nicht 
zuständig sind. Nun schließt die frühere Berufungs
funktion des Klägers sein Recht auf Anfechtung 
seiner Abschlußbeurteilung aber nicht aus. Auch Beru
fungskader können also Einspruch gegen eine Abschluß
beurteilung erheben, wenn sie mit deren Inhalt nicht 
einverstanden sind. Diese Möglichkeit muß nicht zuletzt 
auch deshalb bestehen, weil das zur Abberufung füh
rende Vorkommnis nicht identisch mit dem Gesamtver- 
halten eines Werktätigen innerhalb des Zeitraumes 
sein muß, auf den sich eine Abschlußbeurteilung zu 
erstrecken hat. Ergibt sich jedoch, daß zwischen den 
zu einer Abberufung eines Werktätigen führenden Um
ständen und den mit dem Einspruch angefochtenen in
haltlichen Aussagen seiner Abschlußbeurteilung hierzu 
völlige Übereinstimmung besteht, erweist sich dabei 
weiter, daß die dafür maßgeblichen Tatsachen identisch 
sind und einer Nachprüfung auch im gerichtlichen Ver
fahren standhalten, so ist das Verlangen auf Korrek
tur einer Abschlußbeurteilung in diesem Umfange un
begründet.
Das trifft auch für den vorliegenden Fall zu. Nach den 
dem Senat vorliegenden und zum Gegenstand der Ver
handlung gemachten Entscheidungsgründen für die Ab
berufung des Klägers wurde festgestellt, daß sich in 
dessen Leitungstätigkeit in den vergangenen Jahren 
neben einer Reihe objektiver Schwierigkeiten größere 
subjektive Mängel zeigten. Sie bestanden hauptsäch
lich darin, daß er ein unkritisches und unparteimäßiges 
Verhalten zeigte, in einen bürokratischen Arbeitsstil 
verfiel und die Arbeit mit den Menschen als Kern
stück jeder sozialistischen Leitungstätigkeit völlig un
genügend entwickelte.
Des weiteren wird darauf hingewiesen, daß diese Män
gel mehrmals Anlaß zu ernsten Auseinandersetzungen 
bei planmäßigen und außerplanmäßigen Rechenschafts
legungen des Klägers vor dem Wirtschaftsrat des Be
zirks waren, ohne daß sich danach im Verlauf der Jahre 
1970/1971 trotz weiterer Auseinandersetzungen ein 
grundsätzlicher Wandel in seiner Führungs- und Lei
tungstätigkeit vollzog. In der Begründung der Abberu
fung wird deshalb festgestellt, daß der Kläger trotz 
seiner Verdienste um die Entwicklung des Betriebes 
nicht in der Lage war, die Kompliziertheit der Probleme 
der Leitung eines Betriebes in der gegebenen Größen
ordnung und Aufgabenstellung zu beherrschen, und er 
es nicht verstanden hat, die Prinzipien der sozialisti
schen Leitungstätigkeit richtig anzuwenden.
Diese Aussagen sind auch in der Abschlußbeurteilung 
enthalten. So hat der Kläger die ihm vom Vorsitzenden 
des Wirtschaftsrates des Bezirks und anderen Leitern 
des Wirtschaftsrates gegebenen Hinweise nicht ausrei
chend beachtet und in seiner Leitungstätigkeit berück
sichtigt. Er wurde den ständig wachsenden Anforderun
gen nicht mehr gerecht. Die Abschlußbeurteilung ent-
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